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Zitat von Bolzbold

Man wird Dir nichts "anhängen" sondern dieses Vorgehen als Dienstvergehen erachten,
da Du klare und konkrete Vorgaben vorsätzlich nicht beachtet hast bzw. haben wirst.
Im Falle eines ähnlichen Auftretens vor der Einstellungsbehörde bei Wiedereinstellung
wie hier könnten ggf. Zweifel an der persönlichen Eignung für den Schuldienst
erwachsen. Ich bin ob Deines Duktus' allerdings gerade wenig geneigt, die Zeit
aufzubringen, um die entsprechenden Gesetze zu wälzen.

Im Gegensatz zu euch bin ich nicht auf Streit aus, deshalb betrachte ich die Diskussion als
erledigt. Aber einfach mal der Sache halber:

Ein "Dienstvergehen" nach meiner bisherigen Recherche ein nicht näher beschriebener
Sachverhalt. Was genau ein Dienstvergehen ist und welche Konsequenzen dies nach sich zieht,
ist nicht definiert. Zudem habe ich den Begriff bisher auch nur in Verbindung mit Beamten
gefunden. Scheint also letztlich heiße Luft und für mich irrelevant zu sein.

Und mein Auftreten ist stark situationsabhängig, da brauche ich mir keine Sorgen machen
hinsichtlich einer Wiedereinstellung. Aber vor son paar einfältigen Moralaposteln, die direkt auf
die Barrikaden gehen, wenn sie sehen, dass einer ihrer Kollegen sich vorsätzlich die Arbeit
erleichtern will, brauche ich mich zum Glück nicht zurücknehmen. Um es mit Marilyn zu sagen:
"Das müsst ihr aushalten".

Zitat von Bolzbold

Du willst Dich aus Faulheit und gekränktem Stolz arschig verhalten und lässt jede
Sachlichkeit oder Achtung vor den rechtlichen Vorgaben hier vermissen, forderst diese
Sachlichkeit aber von den UserInnen hier ein. Das kommt mir doch etwas sehr
selbstsüchtig und selbstgerecht vor.

Wenn mein Stolz so gekränkt wäre, würde ich nicht an der Schule bleiben. Ich nutze lediglich
die Situation zu meinem Vorteil aus. Und was Achtung vor rechtlichen Vorgaben mit
Sachlichkeit zu tun hat, müsstest du mir mal genauer erklären. Da mich euer Gewäsch hier
nicht interessiert, kannst es dir besser sparen. Du verletzt mit Sicherheit selber regelmäßig
deine rechtliche Vorgaben - das gehört ja auch nicht viel dazu. Aber sobald einer schreibt, dass
er es aus Faulheit macht, kommen alle aus ihren Löchern gekrochen und die große Moralkeule
wird geschwungen.
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